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00/08 

Stadt Sindelfingen 
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

vom 23. November 1999 / 7. Dezember 1999 
 
 
 
Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat 
der Gemeinderat am 23.11.1999/7.12.1999/25.07.206 folgende Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen:  
 
 

§ 1 
Entschädigung nach einheitlichen Durchschnittssätzen 

 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten als Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls eine 

Entschädigung nach einheitlichen Durchschnittssätzen. 
 
(2) Die Entschädigung beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme von  
 

bis zu 2 Stunden   15,- Euro 
mehr als 2 bis  5 Stunden  30,- Euro 
mehr als 5 bis  8 Stunden  40,- Euro 
mehr als 8 bis 12 Stunden                 50,- Euro  

 mehr als 12 Stunden              60,- Euro 
 
 Damit sind alle durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit entstehenden Ausla-

gen mit Ausnahme der Regelung in § 4 dieser Satzung abgegolten. 
 
(3) Für die Tätigkeit von ehrenamtlich Tätigen bei Abstimmungen und Wahlen gilt Absatz 2 

entsprechend. 
 
 

§ 2 
Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 

 
(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je eine halbe Stunde vor ihrem 

Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). Be-
trägt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten weniger als eine Stun-
de, so darf nur der tatsächliche Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und Be-
ginn der zweiten Tätigkeit hinzugerechnet werden. 

 
(2) Die Entschädigung wird nach dem tatsächlichen, notwendigerweise für die Tätigkeit 

entstandenen Zeitaufwand berechnet. 
 
(3) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf zusammen-

gerechnet 60,- Euro nicht übersteigen. 
 



Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit      00/08 

Stand Dezember 2006           

 
§ 3 

Entschädigung für Stadträte/-rätinnen und Ortschaftsräte/-rätinnen 
 
(1) Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ortschaftsräte erhalten als Ersatz ihrer Aus-

lagen und des Verdienstausfalls für ihre ehrenamtliche Tätigkeiten im Dienste der 
Stadt Sindelfingen eine Aufwandsentschädigung nach Absatz 2. 

 
(2) Die Aufwandsentschädigung besteht aus 
 

a) einem monatlichen Grundbetrag von 118,- Euro je Stadtrat/-rätin und 61,- Euro 
je Ortschaftsrat/-rätin 

 
b) Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderates und sei-

ner Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte bei einer zeitlichen Inanspruchnahme 
 von bis zu 4 Stunden pro Tag in Höhe von 35,- Euro 
 von mehr als 4 Stunden pro Tag in Höhe von 70,- Euro 

 
c) die Entschädigung von sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Dienste der 

Stadt Sindelfingen beträgt 35,- Euro. 
 
(3) Die Aufwandsentschädigung (Grundbetrag) wird monatlich bezahlt. Sie ist im Falle des 

Urlaubs und der Erkrankung längstens 3 Monate weiterzuzahlen. Das Sitzungsgeld 
wird für die tatsächliche Teilnahme an Sitzungen monatlich nachträglich bezahlt. 

 
(4)  Die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen erhalten eine weitere Aufwandsentschä-

digung in Höhe von monatlich 118,- Euro, die zusammen mit dem Grundbetrag nach 
Absatz 2 lit. a) ausbezahlt wird. 

 
(5) Ortschaftsräte/-rätinnen, die zugleich Mitglied des Gemeinderats sind, erhalten beide 

Aufwandsentschädigungen nebeneinander. 
 
(6) Sonstige Mitglieder der Ausschüsse erhalten als Ersatz ihrer Auslagen und des Ver-

dienstausfalls für die Teilnahme an Sitzungen ihres Gremiums eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von Absatz 2 lit. b) und c). 

 
(7) Mitglieder des Gemeinderats, der Ortschaftsräte und sonstige Mitglieder der Aus-

schüsse, die durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Oberbürgermeis-
ter/Oberbürgermeisterin unter Darlegung der Umstände glaubhaft machen, dass Ihnen 
durch die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Betreuung der Kinder oder der Pflege von 
Angehörigen regelmäßig Nachteile entstehen, die in der Regel nur durch die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden können, erhalten dafür einen Aus-
lagenersatz. Auf Nachweis werden diese Auslagen bis zu einem Höchstbetrag von 50,- 
Euro pro Sitzung erstattet. 

 
(8) Der Anspruch auf Gewährung des Grundbetrages gemäß Absatz  2 lit. a) und der wei-

teren Aufwandsentschädigung gemäß Absatz 4 entsteht mit Beginn des Monats, in 
dem das Amt angetreten wird und endet mit Ablauf des Monats, in dem der neu ge-
wählte Gemeinderat zusammentritt. Beim Wechsel von Mandatsträgern/-innen wäh-
rend der laufenden Amtszeit des Gemeinderates ist der Tag des Ausscheidens und der 
Tag der Verpflichtung der für den Monat maßgebliche Stichtag, in dem der Grundbe-
trag erstmalig bzw. letztmalig gewährt wird. 
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§ 4 

Entschädigung bei auswärtiger Tätigkeit im In- und Ausland 
 
(1) Bei einer auswärtigen Tätigkeit erhalten ehrenamtlich Tätige neben den vorstehenden 

Entschädigungen die Fahrt- und Übernachtungskosten auf Nachweis ersetzt. 
 
(2) An Fahrtkosten werden grundsätzlich die nachgewiesenen Kosten für die Benützung 

öffentlicher Verkehrsmittel ersetzt. Die ausnahmsweise Benützung von Privatfahrzeu-
gen wird mit 0,26 Euro pro Kilometer entschädigt. An Übernachtungskosten werden 
grundsätzlich die nachgewiesenen Kosten ersetzt. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 23.11.1999/07.12.1999 außer Kraft. 
 
 


